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     Aus dem  
    Gemeinderat 

 
 

 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats  
am 07.02.2018 
 
Bebauungsplan "Wiggenberg Ost 1.BA"; OT 
Oberlauchringen 
a) Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen wärhend 
der Offenlage 
b) Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB  
 
1.  Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
untereinander und gegeneinander wurden die in der Auswer-
tung genannten Stellungnahmen im Bebauungsplan berück-
sichtigt. Die erforderlichen Änderungen wurden zwischenzeit-
lich in den Planentwurf eingearbeitet.  
2.  Die übrigen abgegebenen Stellungnahmen, ebenfalls 
aus der Auswertung (Anlage) ersichtlich, wurden nach Abwä-
gung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und 
gegeneinander nicht entsprochen. 
3.  In Anbetracht der Geringfügigkeit der Änderungen im 
Planentwurf wird auf eine erneute öffentliche Auslegung ver-
zichtet.  
4.  Der Bebauungsplan der Innenentwicklung „Wiggen-
berg Ost 1. BA“, OT Oberlauchringen sowie die örtlichen Bau-
vorschriften wurden in der vorliegenden Fassung nach § 10 
BauGB als Satzung einstimmig beschlossen. 
 
4. Änderung des Bebauungsplanes "Rainleäcker", OT 
Unterlauchringen 
a) Aufstellungsbeschluss zur Änderung des 
Bebauungsplanes "Rainleäcker" 
b) Beschluss, die Änderung nach § 13 a BauGB im 
vereinfachten Verfahren durchzuführen.  
c) Zustimmung zum Änderungsentwurf und Beschluss, 
den betroffenen Bürgern und den berührten Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Aufstellungsbeschluss 
zur Änderung und den Beschluss, die Änderung als B-Plan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
BauGB durchzuführen.  
 
Dem Gemeinderat wurde der Änderungsentwurf vorgelegt. Er 
beschloss einstimmig, mit diesem Entwurf der betroffenen Öf-
fentlichkeit und den sonstigen Trägern öffentlicher Belange, 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und den Bebauungs-
plan „Rainleäcker“, OT Unterlauchringen, entsprechend den 
vorgelegten Entwurf in der Fassung vom 07.02.2018 zu än-
dern.  
 
Neubau des Regenüberlaufbeckens Lauffenmühle  
- Vorstellung der Planung und Vergabe der 
Planungsleistungen  - 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 06.07.2016 den Er-
werb des Grundstückes Flst. 485 für den Bau eines Regen-
überlaufbeckens im Bereich der Wutach beschlossen. 
 
Am Standort des geplanten Regenüberlaufbeckens Lauffen-
mühle fließen die Mischwassermengen aus Haushalten, Ge-
werbe und Industrie aus dem Zuleitungssammler Hauptstraße 
/ Gewerbestraße und aus dem Verbandssammler der Kläran-
lage Klettgau West zusammen. 
Bei Regenereignissen treten somit hohe Abflüsse auf, welche 
nicht vollständig in der Kläranlage Klettgau West behandelt 
werden können. Bisher werden diese Mischwassermengen 
ohne Regenwasserbehandlung über den bereits vorhandenen 
Regenüberlauf direkt in den Vorfluter Wutach entlastet. 
 

Das geplante „Regenüberlaufbecken Lauffenmühle“ wird künf-
tig einen Teil dieser Mischwasserabflüsse zwischenspeichern 
und anschließend gedrosselt an die Gesamtkläranlage Klettgau 
West weiterleiten. Nach Vollfüllung des Beckens wird die zu-
lässige Mischwasserentlastung dem Gewässer Wutach zugelei-
tet. 
 
Die voraussichtlichen Baukosten wurden im Jahr 2017 auf der 
Grundlage einer Kostenschätzung vom Büro Tillig Ingenieure 
mit brutto 942.480.- € incl. Nebenkosten ermittelt. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die bauliche Umset-
zung des Regenüberlaufbeckens in einer Lösung mit geschlos-
senem Hauptbecken und beauftragt das Ingenieurbüro TILLIG 
Ingenieure GmbH mit der Objektplanung Ingenieurbauwerke 
und Fachplanung technische Ausrüstung sowie die Ingenieur-
gruppe Flösser mit der Tragwerksplanung. 
 
Neubau einer Mehrgenerationenwohnanlage im Ried-
park  - Vergabe Heizungsinstallation - 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Heizungsinstalla-
tion an den günstigsten Bieter, die Fa. Maier GmbH aus Lau-
fenburg zum Angebotspreis von brutto 229.360,49 €, zu ver-
geben. 
 
Neubau einer Mehrgenerationenwohnanlage im Ried-
park  - Vergabe Lüftungsanlage - 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Lüftungsanlage an 
den günstigsten Bieter die Fa. Tröndle aus Waldshut-Tiengen 
zum Angebotspreis von brutto 30.709,31 € zu vergeben. 
 
Neubau einer Mehrgenerationenwohnanlage im Ried-
park  - Vergabe Sanitärinstallation - 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Sanitärinstallation 
an den günstigsten Bieter die Fa. Gatti GmbH aus Grafenhausen 
zum Angebotspreis von brutto 442.659,64 € zu vergeben. 
 
Neubau einer Mehrgenerationenwohnanlage im 
Riedpark  - Vergabe Elektroarbeiten - 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Elektroarbeiten an 
den günstigsten Bieter die Fa. Rufle aus Bad Säckingen zum 
Angebotspreis von brutto 586.351,94 € zu vergeben. 
 
Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Riedpark, 1. 
Bauabschnitt - Vergabe Vegetationstechnische 
Arbeiten - 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die 
vegetationstechnischen Arbeiten an den günstigsten Bieter die 
Fa. Manz aus Küssaberg zum Angebotspreis von brutto 
46.856,25 € zu vergeben. 
 
Anbau einer Fluchttreppe an die Gemeindehalle UL  
- Vergabe Schlosserarbeiten - 
 
Am 03.08.2017 fand in der Gemeindehalle Unterlauchringen 
eine Brandverhütungsschau des Landratsamtes statt. Im Zuge 
dieser Begehung wurde unter anderem bemängelt dass es für 
die drei im Obergeschoss befindlichen kleinen Säle, welche über 
das Foyer zu erreichen sind, keinen 2. Fluchtweg gibt. Die 
Forderung nach einem 2. Fluchtweg war bereits Bestandteil der 
Genehmigung einschließlich des damals erstellten 
Brandgutachtens im Zuge der Erweiterung der Halle. Das 
Landratsamt hat mit dem Protokoll zur Brandverhütungsschau 
die Schaffung einer außenliegenden Fluchttreppe verbindlich 
gefordert. 
 
Die Verwaltung hat einen Bauantrag sowie eine beschränkte 
Ausschreibung der Schlosserarbeiten über den Anbau einer 
Fluchttreppe vom Architekturbüro Kaiser erstellen lassen. 
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Zur Submission am 25.01.2018 gingen 4 Angebote und 2 
Nebenangebote ein. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Schlosserarbeiten 
an den günstigsten Bieter die Fa. Maier und Söhne aus 
Hohentengen zum Angebotspreis von brutto 14.264,53 € zu 
vergeben. 
 
Erwerb eines Pritschenwagens mit Doppelkabine und 
Planenaufbau für den Gemeindebauhof 
 
Im Fahrzeugbestand des Gemeindebauhofs steht das Fahrzeug 
(WT-GL 85) Renault Master, L2 H1, 3,5 to, 2,52 cDI, 
Doppelkabiner mit fester Pritsche und Planenaufbau auf der 
Pritsche. Das Fahrzeug ist seit Sept. 2008 im Einsatz und hat 
eine Laufleistung von 106.000 km erreicht. Seit ca. 2 Jahren 
macht die Motorsteuerung des Fahrzeugs Probleme und führte 
immer wieder zu Betriebsausfällen. Dieses technische Problem 
konnte von der Servicefirma und auch nach Rücksprache mit 
dem Hersteller bislang nicht gelöst werden. Nun steht eine 
größere Reparatur an der Kupplung an, was weitere Kosten (ca. 
1.500 EUR) auslöst. Des Weiteren ist der übrige technische 
Zustand des Fahrzeugs nicht der Beste. Im Haushalt 2018 sind 
für die Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs ca. 30.000 EUR 
eingestellt. Ein Ersatz-fahrzeug wurde am 15.01.2018 im Wege 
einer beschränkten Ausschreibung ausgeschrieben.  
Die Submission fand am 30.01.2018 statt.  
 
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich mit einer Enthaltung, 
den Lieferauftrag gemäß der beschränkten Ausschreibung vom 
15.01.2018 an die Fa. Tiefert für das angebotene Fahrzeug: 
Opel Movano L2 H1 Doppelkabiner zum Kaufpreis von 28.000 
EUR inkl. MwSt. zu vergeben.  
Die Verwaltung wurde ermächtigt, den Fahrzeugkauf 
umzusetzen. 
 
Kauf der neuen Photovoltaikanlage auf dem neuen 
Parkhaus der Gemeinde durch den Versorgungsbetrieb 
 
Der Gemeinderat hatte sich bereits in der Vergangenheit dafür 
ausgesprochen, im Zuge der Baumaßnahmen des neuen 
Parkhauses eine Solaranlage auf dem Dach zu installieren. Die 
voraussichtlichen Kosten wurden im Gemeindehaushalt bei den 
Gesamtkosten des Parkhauses eingeplant. Die Anlage ist 
zwischenzeitlich installiert, wobei Gesamtkosten in Höhe von 
70.665,88 Euro netto angefallen sind.  
 
Bisher sind alle Photovoltaikanlagen dem Eigenbetrieb 
Versorgungsbetriebe Lauchringen Sparte Energieversorgung 
zugeordnet. Grundsätzlich wäre es deshalb sinnvoll, auch die 
neue Solaranlage in der Energieversorgungssparte zu 
verbuchen. In der Energieversorgungssparte war die 
Beschaffung im Jahr 2017 nicht eingeplant, jedoch wird die 
Energieversorgungssparte mit dem Abschluss 2017 seine 
liquiden Mittel auf über 200.000 Euro erhöht haben. Die 
Beschaffung könnte demnach ohne Unterstützung der 
Gemeinde mit den liquiden Mitteln getätigt werden. Von Vorteil 
wäre dabei auch, dass der Versorgungsbetrieb 
vorsteuerabzugsberechtigt ist, in welchem Umfang das auf das 
Parkhaus zutrifft, wird sich erst bei der nächsten 
Umsatzsteuerprüfung zeigen.  
 
Durch die Investition mit den Liquiden Mitteln der Energiesparte 
würde der Kassenvorgriff in Höhe von 131.827,58 € (Abschluss 
2016) der Versorgungsbetriebe Lauchringen, von dem das 
Freibad insgesamt rund 500.000 Euro ausmacht, weiter 
verschlechtern. Es erscheint daher sinnvoll, dass die Gemeinde 
die geplanten Mittel zur Beschaffung der Photovoltaikanlage im 
Gemeindehaushalt als weitere Stammkapitalanlage in Höhe von 
70.000 Euro verbucht, die der Sparte Freibad zu Gute kommen.  
 
Ausblick: 
Alle zukünftigen Erträge der neuen Photovoltaikanlage würden 
dem Versorgungsbetrieb zu Gute kommen und somit der 

Verlustabdeckung des Freibads. Im Gegenzug bezahlt der 
Eigenbetrieb der Gemeinde, wie bei den bisherigen 
Solaranlagen auch, eine Miete für das Parkhausdach in Höhe 
von 1.088 Euro (64 KV mal 17 Euro). 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Beschaffung der 
Photovoltaikanlage auf dem Parkhausdach vom 
Versorgungsbetrieb Lauchringen Sparte Energieversorgung zu 
tätigen. Die Beschaffung wird mit einer Stammkapitalerhöhung 
im Versorgungsbetrieb Lauchringen Sparte Freibad in Höhe von 
70.000 Euro finanziert. 
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Sperrung der Ortsstraße 
Lauchringen/Schwerzen  

 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
 
das Regierungspräsidium, Dienstsitz Bad Säckingen beabsichtigt 
am 19.02.2018 (ab 8.00 Uhr) bis 20.02.2018 entlang der 
Ortsverbindungsstraße (Am Wutachdamm) zwischen 
Lauchringen und Schwerzen entsprechende 
Erkundungsbohrungen für die Entwurfsplanung des 
Brückenbauwerks 3 der Ortsumfahrung Oberlauchringen 
durchzuführen.  
 
Aus diesem Grund kann es zu Behinderungen sowie  
Einschränkungen des Verkehrs kommen.  
 

Al te  R athauss tr aße

Kir chst raße

Kir chst raße

Al te R athau ss tr aße

I mAck er

Beerengasse

Kl et t gaust r aße

Alt er  Sc hul pla tz

Al ter  Sc hul pla tz

Da mm
we g

M
ü hle we

g

L au ch rin ge r S tr aße

Eb erw i esenst raße

Eb erw i ese nst ra ße

Lan gwiede n

Eb
e rw

i es e ns t ra ße

Kl et t gaust r aße

W
ei herw eg

Pau l-Kö rb er-W
eg

Ri l kewe
g

Parkw eg

Uh
landst ra

ße

Uh
lan dst

ra ße

Im
Nac

k

Im
Nac

k

Im
Nac

k

Wut achs
tra

ße

M ühle
we

g

M ühl
e we

g

Un
te rmar kst

r aße

Un
te

rm
ar ks tr a ße

Un
te rm arks

tra
ß e

Ha ns -Thom a- Str aße

He rd ers traße

Mörike str aße

Mö rike
stra

ße

Lö nsw
e g Eichen dor ffst raße

Ba
hnh o

fstraße

Ba hnho fst raße

Fr anz -Sim ml er -Straß e

De tz el ner Stra ße

I n
d us

t r
ie

s tr
a ß

e

I ndu strie straß e

Ho rh eimer Straß e

G alg enwe g

Breit eweg

Am
Mü h le ka n al

Am
Mü

h leka
nal

Am
Mü hle

k ana
l

Am
Mü

hl e k a n a l

M
ühl

ewe
g

Sal entalw eg

Au f O b e r ma
rk

 
 
Wir bitten um Verständnis. 
 
  

 

www.lauchringen.de 
 

Lauchringen mobil am Netz! 
 
Holen Sie sich die Gemeinde-App 
       auf Ihr mobiles Endgerät 
                 – kostenfrei! 
              m.lauchringen.de 
 

Besuchen Sie  
IHRE GEMEINDE  

LAUCHRINGEN 
im Internet. 

 Nutzen Sie die vielen  
Möglichkeiten des  
E-Bürgerservices 

und das unabhängig  
         von Öffnungszeiten            
 
 

Abonnieren Sie uns  
auf Facebook 
 

unter Gemeinde Lauchringen 
www.facebook.de/lauchringen 
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Öffentliche Bekanntmachung 
  

Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Wiggenberg Ost   
1. BA“, OT Oberlauchringen 
  
Der Gemeinderat der Gemeinde Lauchringen hat am 07. Februar 2018 
in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan „Wiggenberg Ost 1.BA“, OT 
Oberlauchringen gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus 
folgendem Kartenausschnitt: 

 
Mit der Änderung des Bebauungsplans werden folgende Ziele und 
Zwecke angestrebt: 
Anlass für das Planverfahren ist, dass die gewerblichen Baulandflächen 
im Gewerbegebiet „Wiggenberg“ fast vollständig bebaut sind, die noch 
wenigen freien Restflächen sind den dort ansässigen Betrieben zur 
Erweiterung vorbehalten. Für das Gewerbegebiet der Gemeinde Lauch-
ringen besteht großes Interesse für Neuansiedlungen aller Art sowie für 
Expansionsflächen bestehender Betriebe in den ehemaligen Ortsteilen 
Ober- und Unterlauchringen, welche an ihrem derzeitigen Standort 
keine Entwicklungsmöglichkeit mehr haben.  
 
Der Bebauungsplan „Wiggenberg Ost 1. BA“, OT Oberlauchrin-
gen tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung, Umweltbe-
richt, örtlicher Bauvorschriften beim Bürgermeisteramt Lauchringen – 
Bauamt-  Zimmer 29, Hohrainstraße 59, 79787 Lauchringen während 
der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann diese 
einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-
ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in § 39-42 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4  
BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der 
Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hinge-
wiesen. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 und Abs. 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens und Formvorschriften sowie Mängel in 
der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 Abs. 
1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.  
 
Lauchringen, 14.02.2018 
Thomas Schäuble, Bürgermeister 

 
 
 
 

Waldarbeiten im Distrikt  
Wiggenberg an B 314/A 98 
 
Die Gemeinde Lauchringen ist für ihr ihre gesunde Wirtschafts-
struktur bekannt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die 
gewerblichen Baulandflächen im Gewerbegebiet „Wiggenberg“ 
in den vergangenen Jahren fast vollständig bebaut wurden bzw. 
die noch wenigen freien Restflächen, den dort ansässigen Be-
trieben zur Erweiterung vorbehalten sind. Die Nachfrage nach 
Bauland im Gewerbegebiet Wiggenberg ist ungebrochen hoch. 
Es besteht großes Interesse für Neuansiedlungen aller Art sowie 
für Expansionsflächen bestehender Lauchringer Betriebe, wel-
che an ihrem derzeitigen Standort keine Entwicklungsmöglich-
keit mehr haben. 
 
Die Gemeinde hat deshalb den Bebauungsplan „Wiggenberg 
Ost“ auf den Weg gebracht, um das Gewerbegebiet nach Nor-
den und Osten, zwischen der bestehenden Bebauung, der A98 
und der B 314 zu erweitern. Das Bebauungsplanverfahren hier-
zu steht kurz vor dem Abschluss und beinhaltet auch das Ver-
fahren zu einer Waldumwandlung.  
 
Dabei wurde der zur Rodung vorgesehene Wald hinsichtlich 
seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion untersucht und 
wurde bereits vor zwei Jahren mit der exakten Fläche durch 
Neuanpflanzungen ausgeglichen. Aufgrund dieser Tatsache 
wurde nun von der „Höheren Forstbehörde“ die Genehmigung 
zu dieser Waldumwandlung erteilt. In erster Linie soll die wald-
rechtliche Kompensationspflicht durch eine Neuaufforstung von 
Wald an anderer Stelle erfüllt werden. Zusätzlich können auch 
andere naturschützende bzw. naturaufwertende Maßnahmen 
auferlegt werden. Das Landratsamt Waldshut, Amt für Umwelt-
schutz- hat für das Erweiterungsgebiet „Wiggenberg Ost“, u.a. 
folgende Ausgleichsmaßnahmen flächenbezogen festgesetzt: 
- Umwandlung von Fettwiesen u. Fettweiden in Laubwald 
- Umwandlung von Grünflächen als Magerwiesen 
- Umwandlung von Ackerflächen in Magerwiesen 
- Umwandlung von Fettwiesen in Nasswiesen 
- Anlegung von Feuchtbiotopen 
- Umwandlung von Zierrasenflächen in Magerwiesen 
- Anlegung eines Eidechsenhabitats, usw. 
 
Die zur Umwandlung anstehende Waldfläche wird aller Voraus-
sicht nach noch vor der Vegetationsperiode geräumt, da die 
Erschließungsarbeiten für dieses Gebiet zeitnah erfolgen sollen. 
Insgesamt vier Betriebe werden an dieser Stelle künftig ihre 
neuen Betriebsstätten errichten und damit auch eine größere 
Anzahl an Arbeitsplätzen generieren. Im Flächennutzungsplan 
für Lauchringen wurde diese Fläche schon vor Jahrzehnten als 
Erweiterungsfläche für Gewerbebauland ausgewiesen, so dass 
nun dieser Bebauungsplan umgesetzt werden kann. 
 
Aktuell müssen außerdem im Wiggenbergwald in Richtung 
Detzeln rund 2.700 Festmeter Sturmholz aufgearbeitet werden, 
die dem schweren Unwetter vom 02. August des vergangenen 
Jahres zum Opfer fielen. Die Fläche wird im kommenden Früh-
jahr am gleichen Standort wieder mit standortangepassten 
Gehölzen aufgeforstet. 
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Gemeinde Lauchringen 
 

Friedhof Oberlauchringen - 
Sanierungsarbeiten an den Fußwegen    
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wir möchten Sie hiermit informieren, dass in der nächsten Zeit 
Arbeiten auf dem Friedhof Oberlauchringen anstehen und 
diese erstmals am 19.02.2018 beginnen.  
 
Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass zeitweise die 
Wege nicht begangen bzw. genutzt werden können.  
 
Wir bitten um Beachtung 
Ihre Gemeindeverwaltung Lauchringen 

  
Neue Öffnungszeit  

ab 22. Februar 2018 
Donnerstag 15:00 bis 18:00 Uhr 

 
Mit dieser Änderung wollen wir unseren Leserinnen und 
Lesern aus Unterlauchringen die Möglichkeit geben, den 
Bürgerbus zum Besuchen der Bücherei zu nutzen. 
Den Fahrplan finden Sie an den Haltestellen und auf der 
Homepage der Gemeinde.  
Wir hoffen mit diesem Angebot einem Wunsch aus der 
Bevölkerung nachzukommen 
Ihr Büchereiteam 
 

Alexander von Humboldt 
und die Erfindung der Natur
Was hat Alexander von Humboldt, der vor 
mehr als 150 Jahren starb, mit Klimawandel 
und Nachhaltigkeit zu tun? Unzählige Berge, 
Flüsse, Tiere, Pflanzen und sogar ein „Mare“ 
auf dem Mond sind nach dem Naturforscher 
und Universalgelehrten benannt. Wie kein an-
derer Wissenschaftler hat er unser Verständ-
nis von Natur als einem lebendigen Ganzen 
geprägt, als Kosmos, in dem vom Winzigsten 
bis zum Grössten alles miteinander verbunden ist und dessen un-
trennbarer Teil wir sind. 
Die Historikerin Andrea Wulf stellt in ihrem vielfach preisgekrönten 
Buch Humboldts Erfindung der Natur, die er radikal neu dachte, ins 
Zentrum ihrer Erkundungsreise durch sein Leben und Werk. Sie folgt 
den Spuren des begnadeten Netzwerkers und zeigt, dass unser heu-
tiges Wissen um die Verwundbarkeit der Erde in Humboldts Überzeu-
gungen verzwurzelt ist.

Gemeindebücherei

Vorschlag
der Woche

BUCH  - Vorschlag der Woche:

Die Bücherei hat folgende Öffnungszeiten:
Montag  16.00 Uhr bis 19.00 Uhr Telefon 07741 / 686 637
Mittwoch    9.30 Uhr bis 12.30 Uhr E-mail: gemeindebuecherei 
Donnerstag  16.00 Uhr bis 19.00 Uhr           @lauchringen.de

Alte Rathausstr. 12 - neben Grundschule Oberlauchringen

Sie finden unsere virtuelle Bücherei unter:
www.onleihe.de/lauchringen  

Weitere Informationen auf der Internetseite 
der Gemeinde oder bei uns in der Bücherei.15 Jahre Bücherei Lauchringen 

Die Bücherei lädt ein zu:  
Mississippi- eine Reise in den tiefsten Süden 
der USA mit Richie Arndt

   
Am Samstag den 10.03.2018  

um 20:00 Uhr  
in die Gemeindehalle OL 

Eintrittskarten: 10 € im Vorverkauf/ 
    12 € Abendkasse
der Vorverkauf  hat begonnen: 
Gemeindebücherei, Buch Schreiner, Rathaus 
 
Im Süden der USA steht die Wiege vieler Träume. Die Musik, die 
großen Bilder von „Vom Winde verweht“ bis zum legendären 
Graceland hat Richie Arndt eingefangen. In einer multimedialen 
Lesung, begleitet von seiner Akustikgitarre und Fotografien seiner 
großen Missisippi-Reise lässt der mehrfache Gewinner des German 
Blues Awards und international gefragte Gitarrist und Sänger, Richie 
Arndt, die Südstaaten in seinen Erzählungen lebendig werden. 
 

 
 

Öffnungszeiten des Recyclinghofes 
Mittwoch: 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitag:  14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Samstag:          10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Letzte Einfahrt ist jeweils 15 Minuten vor Ende der 
Öffnungszeit.   
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Amtliche Bekanntmachung  

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Verfügung vom 27.12.2017 die Gesetzmäßigkeit der von der 
Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Klettgau-West am 05. Dezember 2017 beschlossenen 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 bestätigt. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 19. Feb. 2018 bis 
einschließlich 27. Feb. 2018 bei der Betriebsleitung des Verbandes, Waldshuter Straße 35 im Stadtteil Tiengen 
während den Dienstzeiten öffentlich aus. 
Nachstehend wird der Wortlaut über die Feststellung des Haushaltsplanes öffentlich bekannt gemacht. 
Waldshut-Tiengen, den 14. Feb. 2018 
Thomas Schäuble 
Verbandsvorsitzender 
 
Feststellung des Haushaltsplans für den Abwasserverband Klettgau-West 
für das Haushaltsjahr 2018 
Gemäß § 18 GKZ in Verbindung mit § 16 der Verbandssatzung vom 21. November 2001 sowie § 79 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Dezember 2000 hat die Verbandsversammlung am 05. Dezember 2017 folgenden Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2018 beschlossen: 

 
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen      EUR 
 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 1.513.471,00 
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -1.510.471,00 
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo auf 1.1 und 1.2) von 3.000,00 
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0,00 
1.5 Gesamtbetrag der außerordentliche Aufwendungen von 0,00 
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0,00 
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 3.000,00 

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
 

2.1   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.208.390,00 
2.2   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  -1.050.471,00 
2.3   Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus  
        2.1 und 2.2) von 

157.919,00 

2.4   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0,00 
2.5   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -1.160.500,00 
2.6   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus  
        Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von              

-1.160.500,00 

2.7   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3  
        und 2.6) von  

-1.002.581,00 

2.8   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von    1.160.000,00 
2.9   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  -210.000,00 
2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus  
         Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von              

950.000,00 

2.11  Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des  
          Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von  

-52.581,00 

 
§ 2 Kreditermächtigung 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf                                 1.160.000 EUR 
 
 § 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf              0 EUR 
 

§ 4 Kassenkredite 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf   100.000 EUR 
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§ 5 Umlagen 
 

Die Umlagen der Verbandsgemeinden werden gemäß § 5 der Verbandssatzung vom 10. Dezember 2015 erhoben. 
Die Betriebskostenumlage wird entsprechend des Abwasserverbrauches und des Verschmutzungsgrades  nach 
Prozentsätzen (Waldshut-Tiengen 55,96%, Lauchringen 30,43%, Weilheim 13,61%) erhoben. Die Zins- und die 
Abschreibungsumlage werden entsprechend den  Beteiligungsanteilen der Stadt Waldshut-Tiengen (55,82%), der 
Gemeinde Lauchringen (36,98%) und der Gemeinde Weilheim (7,20%) erhoben. 
 

§ 6 Stellenplan 
 

Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Haushaltsplanes. 
 
 
Waldshut-Tiengen, den  05. Dezember 2017                                                 Die Verbandsversammlung 

                                                                                                                          Thomas Schäuble 
Verbandsvorsitzender 

Amtliche Bekanntmachung 
Abwasserverband Klettgau-West 

 
Gemäß § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit  (GKZ) in der Fassung vom 16. September 1974 
(GBl.S.408) sowie den dazu ergangenen Berichtigungen und Änderungen und in Verbindung mit § 95 Absatz  2 
und 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl.S.581) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19.12.2000 (GBl.S.745) hat die VERBANDSVERSAMMLUNG durch Beschluss vom 05. 
Dez. 2017 die JAHRESRECHNUNG 2016 festgestellt, 
Waldshut-Tiengen, den 14. Feb. 2018 
 
Thomas Schäuble 
Verbandsvorsitzender 

Dienstgebäude Kaiser-Joseph-Straße 167 · 79098 Freiburg i. Br. · Telefon 0761 208-0 · Telefax 0761 208-1066 · pressestelle@rpf.bwl.de 
www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

VAG-Linien 2, 4, 14, 27 · Haltestelle Siegesdenkmal · Parkmöglichkeiten Parkleitsystem Parkzone Altstadt 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
PRESSESTELLE 

7. Februar 2018

 Informationsveranstaltungen zum FFH-Verordnungsverfahren 
 
 
Das Regierungspräsidium Freiburg wird zum geplanten FFH-
Verordnungsverfahren bis Ende März für Bürgerinnen und Bürger, Kommunen 
und Verbände acht öffentliche Infoveranstaltungen anbieten, bei denen über die 
Inhalte und Hintergründe berichtet und mögliche Fragen geklärt werden können. 
Die Veranstaltungen finden an folgenden Terminen statt:  

Datum Veranstaltungsort 

26.02. Denzlingen (Bürgerhaus) 

01.03. Radolfzell (Milchwerk) 

07.03. Appenweier (Schwarzwaldhalle/Foyer) 

08.03. Schönwald (Uhrmacher-Ketterer-Halle) 

13.03. Bad Bellingen (Kurhaus) 

15.03. Bräunlingen (Stadthalle) 

19.03. Tuttlingen (Immanuel-Kant Gymnasium/Aula) 

22.03. Höchenschwand (Haus des Gastes) 

Wie werden die Veranstaltungen ablaufen? Bereits um 18.15 Uhr ist Einlass, 
sodass die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben, sich an 
Schauwänden mit Karten und an Infotischen zu orientieren. Um 19 Uhr beginnt 
der offizielle Teil der Veranstaltung, mit einer moderierten Statementrunde, Infos 
zur Verordnung und dem Verfahren und die Möglichkeit, grundsätzliche Fragen 
zu klären. Nach der Plenumsveranstaltung stehen die Expertinnen und Experten 
des Regierungspräsidiums Freiburg zu Einzelfragen und zu bestimmten 
thematischen Schwerpunkten an den Infotischen Rede und Antwort. 

Weiterführende Informationen zum FFH-Verordnungsverfahren sind ab dem 20. 
Februar auf der Internetseite www.ffh-bw.de oder auf der Homepage des 
Regierungspräsidiums www.rp-freiburg.de zu erhalten. 

 
 
Liebe Eltern der 4. Klassen, 
 
bei der Entscheidung, welche weiterführende Schule die beste 
für Ihr Kind ist, würden wir Ihnen gerne beratend zur Seite 
stehen. 
 
Deshalb laden wir Sie herzlich zu unserem Tag der Offenen Tür 
am 
 

  Donnerstag, 01. März 2018 
 

   von 16.00 bis 18.00 Uhr, Standort Lauchringen 
 
an die Schule am Hochrhein in Lauchringen ein. 
 
Machen Sie sich vor Ort ein Bild der Schule und 
treten Sie in persönlichen Kontakt mit den Lehr- 
kräften und dem Sozialteam unserer Schule. 
 
Wir würden uns freuen, Sie an diesem Tag an der Schule am 
Hochrhein in Lauchringen begrüßen zu dürfen! 
 
Schnuppervormittage für Schulklassen der Jahr-gangsstufe 4 
sind nach Absprache möglich. 
 
Anmeldung der zukünftigen Fünftklässler: 
               21. und 22. März 2018 
 
 
gez.: U. Stoll, Rektorin 
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Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Waldshut 
über die 
Vernehmlassung (Anhörungsverfahren) des Eidgenössischen Departements für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) zu Etappe 2 des Sachplans geologische Tiefenlager 

 
Gegenstand der Vernehmlassung  
Im Rahmen eines Sachplanverfahrens sucht die Schweiz 
Standorte für ein Tiefenlager für hoch-radioaktive- und schwach- 
und mittelradioaktive Abfälle, in Betracht kommt auch ein 
Kombilager für beide Abfallarten. Der Suchprozess ist nach dem 
Konzeptteil des Sachplans geologische Tiefenlager (SGT) 3-stufig 
aufgebaut.  
In Etappe 2 des Sachplans geologische Tiefenlager geht es 
darum, die Auswahl der möglichen Standorte für geologische 
Tiefenlager einzuengen und diese dann in Etappe 3 vertieft zu 
unter-suchen. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung 
radioaktiver Abfälle (Nagra) hatte den Auftrag, von den sechs in 
Etappe 1 festgesetzten geologischen Standortgebieten, die 
Auswahl auf mindestens zwei Standorte pro Lagertyp 
(hochaktive bzw. schwach- und mittelaktive Abfälle) 
einzuschränken. Die Nagra hat dabei vorgeschlagen, die 
Standortgebiete Jura-Südfuss, Nördlich Lägern, Südranden und 
Wellenberg zurückzustellen. Jura Ost und Zürich Nordost sollen 
in Etappe 3 weiter untersucht werden.  
Nach Überprüfung des Vorschlags der Nagra kam das 
Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) zum 
Schluss, dass Nördlich Lägern nicht zurückgestellt werden kann. 
Aus Sicht des ENSI weist das Standortgebiet Nördlich Lägern 
keine eindeutigen Nachteile im Vergleich zu anderen 
Standortgebieten für ein Tiefenlager auf. Das ENSI beurteilt die 
von der Nagra ausgewiesenen eindeutigen Nachteile aufgrund 
fehlender standortspezifischer Daten als nicht robust begründet. 
Die Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) 
kommt zum selben Befund wie das ENSI. Im Ergebnisbericht 
werden deshalb Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost als 
Zwischenergebnisse festgelegt und in Etappe 3 vertieft 
untersucht.  
Neben der Einengung der geologischen Standortgebiete hatte 
die Nagra die Aufgabe, Standortareale für eine 
Oberflächenanlage zu bezeichnen. Sie ist dabei den 
Empfehlungen der Regionalkonferenzen gefolgt. Die 
entsprechenden Standortareale werden ebenfalls im 
Ergebnisbericht festgelegt. In Jura Ost ist es das Standortareal 
JO-3+ (Gemeinde Villigen) und in Zürich Nordost das 
Standortareal ZNO-6b (Gemeinden Marthalen und Rheinau). In 
Nördlich Lägern hatte die Regionalkonferenz zwei 
Standortareale, NL-2 (Gemeinde Weiach) und NL-6 (Gemein-de 
Stadel), empfohlen. Kurz nach dem Start der Vernehmlassung 
sollte auf Wunsch des Bundesamtes für Energie (BFE) die 
Stellungnahme vorliegen, welches der beiden Areale von der 
Regionalkonferenz bevorzugt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Regionalkonferenz Nördlich Lägern hat aber mehrheitlich 
entschieden, die Standorteinengung zunächst zurückzustellen, 
bis weitere Ergebnisse zur Standorteignung, insbesondere aus 
der 3-D-Seismik und den Tiefbohrungen der Nagra vorliegen. Die 
zurückgestellten geologischen Standortgebiete mit den dafür 
festgelegten Standortarealen für eine Oberflächenanlage sind 
Reserveoptionen und verbleiben bis zur Erteilung einer 
Rahmenbewilligung als Vororientierung im Sachplan 
raumplanerisch gesichert.  
Die Vernehmlassungsunterlagen finden Sie auf folgender 
Internetseite:  

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 
 
unter dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation.  
Nachdem die verbliebenen Standortgebiete alle sehr grenznah 
liegen und ein grenznahes Tiefenlager Auswirkungen auf 
Deutschland haben wird, kann zu den Ergebnissen der Etappe 2 
und zu den Vernehmlassungsunterlagen auch jeder in 
Deutschland lebende Einwohner sowie jede Körperschaft und 
Organisation, die sich durch die Planung für ein Tiefenlager für 
radioaktive Abfälle berührt sehen,  
 

bis zum 9. März 2018 
 
gegenüber dem BFE Stellung nehmen. 
  
Bei den Unterlagen finden Sie auch einen Fragenkatalog zu den 
wesentlichen Punkten der Vorlage des BFE. Für die Auswertung 
durch das BFE wäre es hilfreich, wenn Sie Ihre Stellungnahme in 
der Form des ausgefüllten Fragebogens als Word-Dokument 
einreichen. Sie können Ihre Stellungnahme aber auch in jeder 
anderen Form dem BFE übermitteln.  
 
Sie können Ihre Stellungnahme elektronisch unter der E-
Mailadresse:  
sachplan@bfe.admin.ch abgeben oder schriftlich an das 
Bundesamt für Energie, Sektion Entsorgung radioaktive 
Abfälle, 3003 Bern, richten.  
 
 
 

Tierärztliche Bereitschaft 
 

Die tierärztliche Bereitschaft ist über den Anrufbeantworter des 
jeweiligen Haustierarztes zu erfahren. 
 

Praxis Dr. Steppat, Unterlauchringen       18 88 
Praxis Rogg, Unterlauchringen             6 26 92 
Praxis Dr. Spitznagel, Erzingen  0 77 42 / 53 00 

 
Ist Ihr Personalausweis oder  

Reisepass noch gültig ? 
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Anmeldungen und Auskünfte: 
Tel. 6095 – 31, 6095 – 33, 6095 – 32 

Wintersingen mit der 
Lauchringer Stubenmusik 
Am Samstag, 24. Februar, 15:00 Uhr findet unser 
Wintersingen im Obergeschoss der Gemeindehalle 
Unterlauchringen statt. 
 

Es musizieren für Sie 
Ingeborg Scheiner 
Peter Oehler  
Gerd Schaible 
 

Fahrdienst: Ab 14:30 Uhr von den Einstiegstellen Adler, 
Nimmersatt, Möbel Dick, Betreutes Wohnen Dr.-Konrad-
Adenauerring 12 und Deutscher Kaiser. Nach dem Konzert 
werden Sie selbstverständlich zu den jeweiligen 
Einstiegstellen zurück gefahren. Wer nicht zu den 
Einstiegstellen kommen kann, wird nach vorheriger 
Anmeldung bei den Ansprechpartnern der Lauchringer 
Spätlese auch zu Hause abgeholt. 
 
 

 Spielnachmittag 

Der nächste Spielnachmittag findet am Montag, 19. 
Februar, um 14.00 Uhr im Großen Sitzungssaal des 
Rathauses statt. Der Raum im 1. OG ist auch mit dem 
Aufzug erreichbar. 

 
Alpine Skigruppe 

Die Ausfahrten der alpinen Skigruppe finden bei 
geeigneter Schneelage normalerweise mittwochs statt, 
können jedoch, je nach Wetterlage, auch kurzfristig auf 
einen anderen Wochentag verlegt werden. Die nächste 
Ausfahrt ist für Mittwoch, 21. Februar geplant. Es wird 
ein Fahrtkostenanteil von 5,-- € erhoben. 
Ansprechpartner ist Herr Richard Breitkopf, Tel. 07741-
4188. 

Treffpunkt: 09:00 Uhr am Rathausparkplatz zur 
Skiverladung 
 

Neuer Kurs „Gymnastik für die grauen Zellen“ 
Ab Donnerstag, 22. Februar von 10.30 bis 11.30 
Uhr in der Heilpraxis Lauchringen, Hauptstr. 46.  
Wir trainieren Konzentration, Wahrnehmung, 
Gedächtnis, Denk- und Sprachfunktionen ohne Stress 
und Leistungsdruck. 
Das Training wirkt sich positiv auf die körperliche 
Gesundheit und das Wohlbefinden aus.  
Teilnehmer berichten, dass sie sich Dinge wieder besser 
merken können, im Alltag schneller und besser 
reagieren, wieder konzentrierter Auto fahren und 
überhaupt flexibler am Alltagsgeschehen teilnehmen 
können. Kompetenz und Selbstvertrauen steigern sich. 
Auch schmerzlindernde Effekte sind beschrieben. 
Kursdauer: 6 Tage, jeweils donnerstags, mit 
Schnuppertag 
Kosten: 60,-- €.  
Kursleiterin: Heilpraktikerin Katrin Vohrer 
Anmeldungen bitte direkt bei Frau Vohrer, Tel. 07741-
835 59 59 oder vohrer@heilpraxis-lauchringen.de  
 

Bastelkurs 
Der nächste Bastelkurs findet am Dienstag, 06.  März 
im Mehrzweckraum des Rathauses  statt.  Der 
Kursraum befindet sich im 2. Obergeschoss und ist 
auch mit einem Aufzug erreichbar.  
Thema: Osterbasteln 
Kursbeginn: 15.00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden 
Unkostenbeitrag: 7,-- € 
Hilfsmittel werden gestellt. Eine vorherige Anmeldung 
ist erforderlich.  
Kursleiterin ist Frau Anita Sauer. 
 

Gemeinde Lauchringen 
-Rechnungsamt- 

 

Brennholzbestellung 
Ab sofort können Sie Ihren Brennholzbedarf auf dem 
Rathaus bei Frau Gloderer, Zimmer 12, Tel. 6095-39 oder 
E-Mail: gloderer@lauchringen.de anmelden. 
Oder Sie benutzen für Ihre Bestellung das Online-
Formular über unsere Homepage:  
www.lauchringen.de. 
Sie finden den Link zum Bestellformular unter „Aktuelles“.  
 
 
 

 
Jugendamt 
SPRECHSTUNDEN-
ANGEBOT im Rathaus 
Lauchringen 

 

Die nächsten Sprechstunden finden am: 27.02.2018 von  
14:00 – 16:00 Uhr statt.  
 

Außerhalb der Sprechstunden sind telefonische 
Terminvereinbarungen mit mir unter der Nummer 07751 / 86-
4338 oder über E-Mail an johannes.keller@landkreis-
waldshut.de  möglich.   
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Sehr geehrte Mitglieder, 
 
zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am 
 
Montag, 26. Februar 2018, um 19.30 Uhr 
 
laden wir Sie herzlich in die Klettgauer Bierhalle in 
Tiengen ein. 
 
Der Förderkreis unterstützt die Arbeit an der Schule 
am Hochrhein Lauchringen, um den Lernalltag der 
Kinder lehr- und erlebnisreicher zu gestalten. 
Ihre Mitgliedschaft und Ihr Engagement sind uns 
sehr wichtig. Damit Sie bei Entscheidungen Ihre 
Erfahrungen und Wünsche einbringen können, 
freuen wir uns über Ihr Kommen. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit. 

 
Tagesordnung 

 
Top 1: Begrüßung und Bericht der 
Vorsitzenden 

 
Top 2: Bericht des Kassiers 
 
Top 3: Kassenprüfung 
 
Top 4: Entlastung des Vorstandes 

 
Top 5: Wahlen 

- 1.  Vorsitzende 
- Schriftführer 
- zwei Beisitzer 

 
Top 6: Zukunft des Fördervereins 

 
Top 7: Wünsche, Anträge, Verschiedenes 

 
Mit freundlichen Grüßen 

   gez.: F. Adlung 
__________________________________ 

Felicitas Adllung, 1. Vorsitzende 
Am Bächle 1 
79804 Dogern

              FÖRDERKREIS 
        Schule am Hochrhein 
Grund- und Werkrealschule e.V. 

Elternsprechabend der Schule am Hochrhein, 
Standort Lauchringen 
Der Elternsprechabend zu Beginn des 2. Schul-
halbjahres 2017/2018 findet am Dienstag, 
20.02.2018, in der Zeit von 18.00 bis 21.30 Uhr in 
der Schule am Hochrhein, Standort Lauchringen 
statt. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler 
haben an diesem Abend Gelegenheit, mit allen 
Lehrkräften zu sprechen. 
Die entsprechenden Listen, in die sich die Eltern  
eintragen können, hängen ab 01. Februar in der 
Aula der Schule aus. 

gez.: U. Stoll, Rektorin 

 

 
 
Unterstützen Sie die Lauchringer Vereine! 
 

Sammeln Sie Altpapier und führen Sie es unseren 
Vereinssammlungen zu. Die nächste  
Vereinssammlung findet statt am: 
 

Samstag, 24.03.2018 
Wir bedanken uns für Ihren Beitrag 

zur Finanzierung unserer Vereinsarbeit. 
 
Die papiersammelnden Vereine 
 

 

 

 

Veröffentlichung Gemeindenachrichten KW 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS NUN HERR KOMMISSAR? 
Präventionstipps der Woche Ihrer Polizei 
zum Thema „Einbruchschutz“ 
UNSERE FAKTEN: Tresore gelten als besonders 
widerstandsfähig und eignen sich für die Aufbe-
wahrung von Geld, Dokumenten und Schmuck. 
 
UNSERE TIPPS: Der Tresor sollte mindestens die 
VDS Klasse 0 aufweisen. Die Verschraubung des 
Tresors ist unabdingbar (Gefahr der Mitnahme). 
Tresore können auch Dokumente vor Brandein-
wirkung schützen.  
 
UNSER ANGEBOT: Die Kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle des Polizeipräsidiums Freiburg bietet 
eine kostenlose und neutrale sicherungstechni-
sche Beratung vor Ort an.  
Terminvereinbarung: Tel 07741/8316-327 
 
Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihre Polizei 
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Folgende Kurse beginnen den nächsten Wochen. 
Anmeldungen sind noch möglich. 
 
SPRACHEN 

Französisch 
 
Mittelstufe 2 
10 Zeitstunden 
Kursleiterin: Nathalie Bercher-Perraudeau 
Kursbeginn: Montag, 19. Februar 2018, 18.00 Uhr 
Kursgebühr: 35,- € 
 
Conversation francaise  
ab Auszüge von Ecoute 
10 Zeitstunden 
Kursleiterin: Nathalie Bercher-Perraudeau 
Kursbeginn: Dienstag, 20. Februar 2018, 16.00 Uhr 
Kursgebühr: 35,- € 
 

Italienisch 
 
Italienisch für Anfänger mit Vorkenntnissen  
Quereinsteiger sind herzlich willkommen. 
Buch: ALLEGRO 1   
10 Doppelstunden 
Kursleiterin: Margot Eisenmeier 
Kursbeginn: Montag, 19. Februar 2018, 18.30 Uhr 
beginnt der Nachfolgekurs  
Kursgebühr: 50,- € 
 
GESTALTEN  
 
Kinder basteln mit Holz (ab 5 Jahren) für Muttertag 
und Sommer 
In Begleitung eines Erwachsenen (Opa, Papa, Mama etc.)  
wird gebastelt. 
Dabei wird mit der Ständerbohrmaschine gebohrt und den 
Umgang mit Schraubenzieher und Hammer gezeigt und 
erlernt. 
Es entstehen Geschenke (mind. 3 Stück) zum Muttertag und 
nützliches für den Sommer 
1 Mittag 15.30 Uhr bis 17.45 Uhr 
Kursleiterin: Anja Kunz 
Kurstag: 09Mai 2018  
Kursgebühr: 10,-- € (zuz. 12,-- € Materialkosten) 
 
ACRYL-WORKSHOP 
1 Samstag 
Kursleiterin: Gudrun Bernauer 
Termin: Samstag, 17. März 2018, 14.30 bis 17.30 Uhr 
Hauptschule Lauchringen  
Kursgebühr: Erwachsene 12.-- € (zuz. Materialkosten) 
 
Gesundheit 
Traditionelles Yoga 2 
8 Doppelstunden 
Kursleiterin: Günter Oberschmid 
Kursbeginn: Donnerstag, 01. März 2018, 20.00 Uhr 
Hauptschule Lauchringen –Bewegungsraum- 
Kursgebühr: 65,-- € 
 
 

Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. 
 
 

Anmeldungen unter:  
Tel. 07741 / 6095- 33 
Homepage: www.vhs-lauchringen.de 
 

 

  
Ende der Zettelwirtschaft in der 
Kleinkindertagesstätte Blumenwiese  

Familien der Kleinkindertagesstätte Blumenwiese 
erhalten Nachrichten und Termine per App 

Ab 06.02.2018 informieren Iris Vökt und ihr Team die Familien 
mit einer Smartphone-App. Nachrichten und Termine erhalten 
die Familien, die es wünschen, kostenlos und ohne lästige 
Werbung direkt auf ihr Handy. Über 100 
Kindertageseinrichtungen und eine Anzahl Schulen haben schon 
eine eigene App im Einsatz. 

Die vom Startup Unternehmen Stay Informed (http://kita-info-
app.de) mit Sitz in 79249 Merzhausen bei Freiburg entwickelte 
App für Kindertageseinrichtungen und Schulen findet immer 
mehr positive Resonanz. Eine wachsende Zahl von 
Einrichtungen bietet diesen Service für Informationsvermittlung 
und spart gleichzeitig Papier, Druckerkosten und vor allem Zeit. 
Damit profitieren vor allem auch die Kinder, wenn weniger 
Bürokratie anfällt und so mehr Zeit für pädagogische Arbeit 
bleibt. Die Kosten für die App amortisieren sich fast vollständig 
durch Materialeinsparungen.  

Das Team der Kleinkindertagesstätte Blumenwiese freut sich 
gemeinsam mit der Gemeinde Lauchringen über diese 
deutlichen Arbeitserleichterungen. Selbstverständlich ersetzt die 
App in keiner Weise das persönliche Gespräch zwischen 
Familien und Fachkräften, das natürlich einen höheren 
Stellenwert hat. Jedoch hilft die App den Familien besser und 
direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollen, was ihr 
Nachwuchs an Aktivitäten erlebt. Oft etablieren sich in 
Elternkreisen Facebook- oder Whatsapp-Gruppen, um sich zu 
organisieren und Informationen auszutauschen. Im Vergleich zu 
diesen Diensten ist die App dagegen datenschutzrechtlich 
absolut sicher, die Daten können nicht kommerziell von Dritten 
genutzt werden und es werden keine persönlichen 
Handynummern wie bei Whatsapp Gruppen preisgegeben. 

Dieser Service ist für alle Familien kostenlos und steht ab sofort 
zur Verfügung. Näheres erfahren die Familien in der 
Kleinkindertagesstätte Blumenwiese bei Iris Vökt und Janine 
Blattert und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für die 
Familien gibt es auch ein „Erklärvideo“.  Für Familien, die 
ausdrücklich keine App wünschen, wird die 
Informationsweitergabe wie üblich gehandhabt.  
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Programm ab 19.02.2018 

FaZ-Café -  Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen   ---    
Montag - Freitag von 9.00 Uhr - 17.00 Uhr   
täglich selbstgebackene Kuchen –  auch zum Mitnehmen! 
Alternativ zum Mittagessen bieten wir eine Suppe an. 

Montag, 19.02.: Gemüse-Risotto, Salat, Dessert 
Dienstag, 20.02.: Gemüseeintopf, Wienerle, Brot, Dessert 
Mittwoch, 21.02.: Lasagne al forne, bunter Salat, Dessert 
Donnerst.,22.02.: Putensteaks, Ofenkartoffeln, Gemüse, Salat 
Freitag, 23.02.: Eier in Kräutersoße, Kartoffeln, Spinat, Salat 

bitte melden Sie sich zum Essen an!  Preise inkl. Getränke:  
Erwachsene 4 €, Schulkinder 3 €, Kleinkinder 2 €  
Alle Speisen auch zum Mitnehmen, bitte bringen Sie ein  
geeignetes Behältnis mit. 
                                                                             
        Wer benötigt Hilfe / wer möchte helfen? 

ehrenamtliche/kostenlose Nachbarschaftshilfe   und 
Taschengeldbörse: Unterstützung durch Jugendliche für ein 
Taschengeld 
Vermittlung/Infos/Anfragen: e.wiegard@faz-hochrhein.de

Neue Kunstausstellung ab März: „Bunte Vielfalt“

www-café: Computer + Telekommunikation für Neugierige 
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. 
Jeden Montag 15.30 – 17.30 Uhr    mit Internet-Zugang

Frauenfrühstück: Wieso „regulative Hauttherapie?“ 
Unsere Haut ist ein hoch komplexes, selbstregulierendes 
Organ. Sie ist vernetzt mit unserem Nerven-, Hormon- und 
Immunsystem. Alle Veränderungen haben Folgen für die Haut. 
Referentin: Dr. Rosel Heim, Chemikerin, natur+sciene 
Organisiert werden die Frauen-Frühstücke von E. Kaiser 
Dienstag, 13.03.18, 9.30 Uhr        6,50 € fürs Buffet  

internationales Näh-Café – der besondere Treff! 
wer gerne in Gesellschaft näht ist herzlich eingeladen. 
Leitung: Ruth Michalek, Änderungsschneiderin 
Anmeldung bei Fr. Michalek: 07746-1887 /0173-7907421 (10 €) 
Dienstag, 27,02.18 – ab 17.30 Uhr – bitte anmelden 

Beratungstreff für Frauen Trennung/Scheidung 
Nächste Termine: 12.03./19.03., jeweils 18 – 20 Uhr
06.06./13.06., jeweils 9 – 11 Uhr 
Referentin: Petra Scherble, Diakonisches Werk  
07751-83040 / p.scherble@dw-hochrhein.de

Haushaltsnahe Dienstleistungen:
- Bügelservice , Näh- und Flickservice 
- Partyservice/Kindergeburtstags-Service/Catering   
- Babysitter-Ausbildung und -Vermittlung 
- private Feiern für Senioren 
- Auto-Innen-Reinigung, freitags,10 € pro Auto – bitte anmelden 
- Ski-Wachs-Service mit Kantentuning 

„der-, die-, das-Kurse“ für ausländische Frauen 
Mittwoch, Donnerstag (Fortgeschrittene), Freitag (Anfänger) 
jeweils 9.30 – 11 Uhr, 1 €/Tag 
Referentin: H. Breinig, pensionierte Lehrerin 

FasZination’ –  
Spiel & Spaß für Kinder/Jugendliche mit und ohne Behinderung  
24.02., 9.30–16.30 Uhr: Besuch im Hallenbad 
Information + Anmeldung: Christine Chrystof, Gruppenleiterin 
Handy 0170-3880091 oder im FaZ 

SHG Epilepsie bei Kindern: auf Anfrage 07741-7718 
SHG Nahrungsmittelunverträglichkeit: auf Anfrage 
SHG Momo für Ess-Störungen: Telefon 07742-919469 
SHG AD(H)S bei Erwachsenen: auf Anfrage 

pädagogisch geleitete Kinder-Gruppe
Spiel- und Lerngruppe ‚Sonnenkäfer’   Kinder ab ca.1,5 J, 
täglich Montag - Freitag 9.30 – 11.30 Uhr   
Stephanie Lohrmann, Tel. 07746/657697 oder im FaZ. 

Müttertreff – pädagogisch geleiteter offener Treff – kostenlos
Ältere Geschwister können mitgebracht werden 
Dienstags 15.00 – 16.30 Uhr 
Infos im FaZ oder bei Meybritt Neumann, 0160-96426158 

Mini-Mäuse f. 4-/5-jährige Kinder + Erstklässler   
Spielerisch Deutsch lernen (ganze Sätze bilden) ist unser 
Anliegen.- Mit Spaß und Kreativität fördern wir den individuellen 
Bildungsprozess, Merkfähigkeit und  Konzentration. 
Montags, 15.15 Uhr + 16 Uhr, 20 € / Monat  
Referentin: R. Cafararo / M. Fuchs 

Flexible Kinder-Betreuung:   
Die Angebote können je nach Bedarf genutzt werden –              
bitte vorher anmelden!   Informationen: Karin Hoyer     

Fahrdienst, Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung,  
Nachmittagsprogramm, Randzeit-Betreuung bis 18 Uhr

integrative (lern-)behinderte Schulkind-Betreuung 

Vermittlung kostenlos –  
Einsatz gegen Bezahlung:  

„helfende Hände“ im häuslichen Betreuungsdienst 
Infos/Anfragen im FaZ

Nächster Kurs: ab 23.02., 8.30 – 16.30 Uhr / 5x freitags 

Anmeldung + Infos: Elisabeth Kaiser, 
e.kaiser@faz-hochrhein.de oder 07751-9183878 

Unsere Backgammon-Gruppe sucht Mitspieler! 
Momentan spielen sie donnerstags um 14 Uhr im FaZ, könnten 
aber auch zusätzlich an einem anderen Tag spielen, wenn der 
Bedarf da ist. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Bei Interesse im FaZ/Ulla Hahn informieren oder anmelden. 

nächster Seniorenplausch im FaZ 
Sonntag, den 25.02.18. um 15 Uhr 

Den Stress besiegen mit der Meridian-Klopf-Akupressur 
Die Klopf-Akupressur ist leicht erlernbar und kann gezielt 
eingesetzt werden bei emotionalen und körperlichen Störungen. 
Referentin: E. Kaiser, Gesundheits- und Energietherapeutin 
08./15./22.03.18, 19.30 – 21 Uhr, 35 € - bitte anmelden! 

Babysitterkurs im FaZ 
Osterferien 05./06.04.18,  jeweils 9 – 15 Uhr, 25 €
Inkl. Zertifikat und Vermittlungsmöglichkeit über unsere Kartei 

Unsere Kindersitze im FaZ-Bus sind verschlissen. Hat jemand 
eine gut erhaltene Sitzerhöhung (für Schulkinder) übrig? 

Die neuen Programmhefte sind da! 

Familienzentrum Hochrhein, Hauptstraße 47,  
79787 Lauchringen, Tel. 07741/9679923  
u.hahn@faz-hochrhein.de       www.faz-hochrhein.de
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Ausbildung im häuslichen Betreuungsdienst 
„helfende Hände“ des Familienzentrums 
Hochrhein 

Pflegebedürftige Menschen werden im häuslichen 
Bereich überwiegend von Angehörigen betreut und 
gepflegt. Diese pflegen meist sehr lange und unter 
hohem persönlichen Einsatz. Dabei gelangen sie 
häufig an ihre Grenzen und das Risiko, sich dabei zu 
verausgaben, zu vereinsamen oder sogar selbst krank 
zu werden, steigt. 
 
Die Unterstützung durch speziell geschulte 
ehrenamtliche ‚helfende Hände‘ des häuslichen 
Betreuungsdienstes des FaZ soll ihnen den Alltag und 
den Zugang zu Unterstützungsangeboten erleichtern. 
 
Die Referentinnen Elisabeth Kaiser für die theoretische 
Ausbildung, Christine Chrystof für den praktischen Teil 
und Regina Jaumann für die hauswirtschaftlichen 
Tipps – vermitteln in einem fünftägigen Kurs 
vielfältige Themen: 
Kommunikations-, Beschäftigungs- und 
Betreuungsformen mit dem zu Pflegenden, Umgang 
mit Demenzkranken, Erwerb von 
Handlungskompetenzen im Umgang mit 
Verhaltensauffälligkeiten, Rolle der Helfenden, 
organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen, 
Hilfsmittel, Basiswissen Krankheitsbilder, Basiswissen 
Haushalt. 
Mit einem Zertifikat werden reichhaltige und 
informative Unterlagen überreicht. 
 
Zu den Aufgaben der „helfenden Hände“ gehören 
außerdem: zuhören, mitdenken, begleiten und 
würdigen der Pflegetätigkeit, Anregungen geben zur 
Gestaltung des Pflegealltags und zu allererst den zu 
Pflegenden betreuen – ob Jung oder Alt. 
 
„Helfende Hände“ übernehmen keine pflegerischen 
Leistungen, sondern vermitteln in das professionelle 
System oder unterstützen die Arbeit professioneller 
Dienstleister. 
 
Mit der Ausbildung und Vermittlung der  „helfenden 
Hände“ des FaZ soll ein dauerhaftes und verlässliches 
Angebot für pflegende Familien geschaffen werden. 
 
Die ausgebildeten „helfenden Hände“ werden über 
das FaZ vermittelt – wer unterstützende Hilfe 
benötigt, meldet sich  bitte im FaZ (07741-9679923) 
oder per mail u.hahn@faz-hochrhein.de.  
Die Kosten können über das FaZ als 
‚Unterstützungsangebot im Alltag‘ über die 
Pflegekassen abgerechnet werden. 
 
 
 
 
 
 

Im Kurs wird auf alle Fragen und Unsicherheiten 
eingegangen, die Referentinnen stehen auch während 
der Einsätze in den Pflege-Familien weiterhin für 
Fragen zur Verfügung. Es werden regelmäßige 
Fortbildungen durchgeführt. 
 
Der nächste Kurs beginnt am Freitag, den 23. 
Februar 2018 von 8.30 Uhr bis  
16.30 Uhr - er findet 5 x freitags statt.  
Die kostenlose Ausbildung ist ein Angebot für 
Ehrenamtliche, die sich anschließend über 
unseren Dienst vermitteln und im  Rahmen der 
Ehrenamtspauschale bezahlen lassen. 
 
Informationen und Anmeldungen im FaZ, Telefon 
07741-9679923 oder per mail  
u.hahn@faz-hochrhein.de. 
 
 
Ulla Hahn,  Familienzentrum Hochrhein  
Marion Dickmann, Diakonisches Werk Hochrhein 
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Samstag, 17.02. 
9.00 bis 13.00 Uhr 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Angebote  
der Woche: 

Auto der Woche: 
von 

 

                            

Geburtstags-JubilareGeburtstags-Jubilare 
 
 
 
Die nachstehend aufgeführte Jubilarin feiert im Laufe der  
nächsten Woche Geburtstag: 
 
 
Ortsteil Unterlauchringen 
 
Am    18.02.2018  wird Frau Erika Hakenjos
   70 Jahre. 
 
Die Gemeindeverwaltung gratuliert der Jubilarin recht  
herzlich. 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie! Gemäß § 50 BMG gelten seit 
01.11.2015 Einschränkungen bei der Weitergabe von und 
Altersjubilaren an Presse, Mandatsträger oder Rundfunk: 
 
Für die Altersjubilare dürfen nur der 70. Geburtstag und  
jeder fünfte weitere Geburtstag veröffentlicht werden.  
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Freitag, 16. Februar 2018
  
Sozialversicherung für Landwirtschaft,   
Forsten und Gartenbau  
- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 

14.02.2018 Az.: 711/17/ PR0000240V002 / u176299 

____

____

MITTEILUNG 
 

DER 
 

SOZIALVERSICHERUNG FÜR  
LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND GARTENBAU 

(SVLFG) 

   In den nächsten Wochen wird die zuständige Aufsichtsperson 
der SVLFG wieder Beratungen und Besichtigungen in den 
versicherten Unternehmen durchführen. Sie ist nach § 17 des 
Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) verpflichtet, die 
Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren und für eine wirksame erste Hilfe in den 
Unternehmen zu überwachen sowie die Unternehmer und die 
Versicherten zu beraten. Die versicherten Unternehmer - auch 
wenn es sich um Kleinstbetriebe handelt - haben nach § 19 
SGB VII die Besichtigung zu ermöglichen. 
 
Der Unternehmer ist nach § 21 SGB VII für die Durchführung 
der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten und für die Verhütung von 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren verantwortlich. Er hat 
vor allem seine betrieblichen Einrichtungen und Maschinen in 
vorschriftsmäßigem Zustand zu halten, seine Mitarbeiter über 
die bei ihren Arbeiten auftretenden Gefahren angemessen zu 
unterrichten und sie zur Einhaltung der der Vorschriften zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz anzuhalten. 
 
Die Unfallverhütungsvorschriften der SVLFG (VSGen) können 
Sie, falls diese in Ihrem Betrieb nicht vorhanden sind, bei der 
SVLFG, Vogelrainstr. 25, 70199 Stuttgart, kostenlos anfordern 
oder unter unserem Internetauftritt (www.svlfg.de) 
herunterladen. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur 
Verfügung. 

Ihre  
Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
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KIRCHLICHE  NACHRICHTEN
Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein 

St. Verena 
Kath. Pfarramt Liebfrauen 
Marienstr. 8 
79761 Waldshut 
Tel. 07751/83140 
Email:  
waldshut@st-verena.de 

Kath. Pfarramt Lauchringen 
Schulstr. 14 
79787 Lauchringen 
Tel. 07741/91788-0 
Email: 
lauchringen@st-verena.de 
 

Samstag, 17. Februar 2018 
16.00 Uhr Wt Taufkapelle Tauffeier Taufe von Alexia 

und Luana Moceri (PB) 
17.30 Uhr Tiengen St. Josef Eucharistiefeier (MB) 
17.30 Uhr Waldshut 

Alte Kr.hauskirche 
Kommunionfeier (HG) 

18.30 Uhr Unterlauchringen Eucharistiefeier (PB) 
18.30 Uhr Waldshut Valentinsgottesdienst für 

Liebende (RBI + KS) 
  
Sonntag, 18. Februar 2018 
09.30 Uhr Dogern Wort-Gottes-Feier 
09.30 Uhr Oberlauchringen Eucharistiefeier (JG) 
09.30 Uhr Waldshut Eucharistiefeier (US) 
11.00 Uhr Tiengen Eucharistiefeier (US) 

- Sonderkollekte für 
unsere Orgel und die 
Kirche - 

15.00 Uhr Oberlauchringen Tauffeier für Niklas Kaiser 
(US) 

16.15 Uhr Tiengen Eucharistiefeier in 
polnischer Sprache 

18.30 Uhr Tiengen Andacht Gestaltung: 
Kirchenchor 

18.30 Uhr Waldshut Buß- und Versöhnungs 
-gottesdienst ökumenisch 
gestaltet durch die ACK zu 
Beginn der Fastenzeit 

  
Montag, 19. Februar 2018 
18.00 Uhr Tiengen Bündnisfeier der 

Schönstattfamilie 
18.00 Uhr Waldshut 

Alte Kr.hauskirche 
Euchar. Anbetung 

  
Dienstag, 20. Februar 2018 
08.30 Uhr Dogern Laudes (US) 
10.00 Uhr Waldshut MCH Kommunionfeier (KS) 
15.00 Uhr Oberlauchringen Beichte der 

Erstkommunionkinder (JG) 
18.30 Uhr Oberlauchringen Eucharistiefeier (JG) 
18.30 Uhr Wt Taufkapelle Eucharistiefeier (US) 
  
Mittwoch, 21. Februar 2018 
06.30 Uhr Wt Taufkapelle Frühschicht 
08.30 Uhr Wt Taufkapelle Laudes 
09.00 Uhr Tiengen Eucharistiefeier (US) 
12.30 Uhr Wt Taufkapelle Mittagsgebet (HB) 
18.30 Uhr Dogern Friedensgebet 
18.30 Uhr Eschbach Eucharistiefeier (JG) 
18.30 Uhr Waldshut Eucharistiefeier, anschl. 

euchar. Anbetung bis 
19.30 Uhr (PB) 

19.30 Uhr Waldshut Komplet (PB) 
  
Donnerstag, 22. Februar 2018 
08.30 Uhr Unterlauchringen Laudes (US) 
09.30 Uhr Waldshut 

St. Christophorus 
 
 
 
 
 

Euchar. Anbetung 

15.00 Uhr Dogern Beichte der 
Erstkommunionkinder (US) 

15.00 Uhr Unterlauchringen Beichte der 
Erstkommunionkinder (JG) 

17.00 Uhr Waldshut MCH ökumenischer Abendsegen 
18.30 Uhr Unterlauchringen Eucharistiefeier anschl. 

euchar.Anbetung und 
Beichtgelegenheit bis 
19.30 Uhr (US) 

18.30 Uhr Waldshut Eucharistiefeier (JG) 
  
Freitag, 23. Februar 2018 
08.30 Uhr Tiengen Laudes (US) 
17.00 Uhr Tiengen Euchar. Anbetung ab 

18Uhr Rosenkranzgebet 
18.30 Uhr Waldshut Abendlob anlässlich der 

Visitation unserer 
Seelsorgeeinheit durch 
Dekan Peter Berg 

  
Samstag, 24. Februar 2018 
17.30 Uhr Tiengen St. Josef Kommunionfeier 
17.30 Uhr Waldshut 

Alte Kr.hauskirche 
Eucharistiefeier (MB) 

18.30 Uhr Oberlauchringen Eucharistiefeier (JG) 
18.30 Uhr Waldshut Eucharistiefeier (US) 

anlässlich der Visitation 
unserer 
Seelsorgeeinheit durch 
Dekan Peter Berg 

19.00 Uhr Krenkingen Eucharistiefeier (PB) 
  
Sonntag, 25. Februar 2018 
09.30 Uhr Dogern Eucharistiefeier (HH) 
09.30 Uhr Eschbach Eucharistiefeier (JG) 
09.30 Uhr Waldshut Eucharistiefeier 

musikal.Gestaltg: Musikzug 
St. Florian; anschl. 
Suppensonntag im Kath. 
Gemeindehaus; 
Verabschiedung von 
Oberministranten und 
Leiter/innen (US) 
mit ACK-Kanzeltausch: 
Predigt Pastor 
Siegfried Rosemann; 

11.00 Uhr Tiengen Eucharistiefeier mit Kinder- 
kirche;musikal.Gestaltg: 
Rückenwind (US) 
mit ACK-Kanzeltausch: 
Predigt Pastor 
Siegfried Rosemann 

11.00 Uhr Unterlauchringen Eucharistiefeier anschl. 
Suppensonntag im 
Pfarrzentrum Herz-Jesu 
(JG) mit Kinderkirche in 
der Aula der Grundschule 
UL 

18.30 Uhr Waldshut Eucharistiefeier mit 
Glaubenszeugnis von 
Martin Riegraf, Vorstand 
Caritasverband Hochrhein 
e.V. (PB) 
Update für den Glauben 

Einladung zur Kinderkirche 
Unsere nächste Kinderkirche findet am 25.02.2018 um 
11.00 Uhr in der Aula der Grundschule 
Unterlauchringen, da an diesem Tag der 
Suppensonntag ist. 
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Freitag, 16. Februar 2018
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Wir wollen mit Euch die Geschichte „Jesus und Bartimäus“ 
aus der Bibel hören und erleben und freuen uns, wenn 
ganz viele Kinder kommen.  
Das Kinderkirchen Team 
Einladung zum Suppensonntag am 25.02.2018 um 
12 Uhr nach dem Gottesdienst in Herz-Jesu 
In der Fastenzeit laden wir Sie wieder herzlich ein in das kath. 
Pfarrzentrum Unterlauchringen. 
Wir verwöhnen Sie mit einer Suppe sowie Pellkartoffeln mit 
Kräuterquark und Kaffee und Kuchen. 
Mit dem Erlös unterstützen wir wieder ein soziales Projekt. 
Wir freuen uns auf viele Gäste! 
Ihr Gemeindeteam Herz-Jesu 

Gönnen Sie sich eine ‚Aus-Zeit‘ in der 
Fastenzeit! 
Die Gemeindeteams OL und UL laden 
jeden Montag in der Fastenzeit um 20.00 
Uhr zu einer Taizé-Andacht in die 
Herz-Jesu-Kirche nach Unterlauchringen 
ein. 

Wir treffen uns im Chorraum der 
Herz-Jesu-Kirche und versammeln uns um eine Mitte bei 
Kerzenschein. Das Gebet, die Stille, die meditativen Gesänge aus 
Taizé schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und der Bereitschaft, 
sich Gott zu öffnen. 

Wir freuen uns, wenn sich viele Menschen unserer 
Seelsorgeeinheit mit uns diese ’Aus-Zeit‘ gönnen. 

Die Gemeindeteams OL und UL 
St. Andreas Frauen 
In den nächsten Wochen laden wir alle Frauen herzlich zu den 
folgenden Terminen ein: 

Dienstag,27.02.2018, Frühstück, 9:00 Uhr, Pfarrheim St. Andreas 
OL 
Freitag, 02.03.2018,Weltgebetstag der Frauen,  
 Näheres zu Ort und Zeit im Pfarrblatt 
Gründonnerstag, 29.03.2018, Anbetung, die Uhrzeit entnehmen 
Sie bitte der Liste in der Pfarrkirche St. Andreas 
Montag, 16.04.2018,Spielenachmittag, 14:30, Pfarrheim St. 
Andreas 

Das Team freut sich auf Ihre Teilnahme. 
 
Gerne begrüßen wir auch Teilnehmerinnen, die bisher noch nicht 
bei uns waren. Schauen Sie doch einfach mal vorbei! 

 
Weltgebetstag am 2. März 2018 

Wir laden alle herzlich ein, die sich bei der Vorbereitung für den 
Weltgebetstag gerne engagieren und einbringen wollen.  

Der nächste Termin für ein Vorbereitungstreffen ist am Montag, 
den 19. Februar um 20Uhr in den Räumen unter der ev. 
Matthäuskirche in Unterlauchringen. Dazu herzliche Einladung! 
 
Segensfeier für Schwangere 
Zu einer ökumenischen Segensfeier für Schwangere und alle, die 
ein Kind als Partner, Geschwisterkinder, Großeltern, 
Freundinnen, … erwarten, lädt ein Team von Frauen aus 
katholischer Klinikseelsorge, evangelischer Kirche, Frauenreferat, 
Hebammen und Beratungsstellen herzlich ein. Die 
Schwangerschaft ist eine bewegende Zeit, in der großes Glück  
 
 
 
 

und große Sorgen oft nahe beieinander liegen. Lassen Sie sich 
in dieser Zeit die Nähe und Stärke Gottes für sich und Ihr Kind 
zusprechen. Die Feier findet statt am Dienstag, 13. März um 
19.30 Uhr in der Alten Krankenhauskirche (Eingang Ärztehaus 
am Spital, neben Engelapotheke). 
Krankenkommunion im März 
Die Krankenkommunion wird in Unterlauchringen am 2.3. und 
in Oberlauchringen am 9.3. ausgeteilt. 
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Wir wollen mit Euch die Geschichte „Jesus und Bartimäus“ 
aus der Bibel hören und erleben und freuen uns, wenn 
ganz viele Kinder kommen.  
Das Kinderkirchen Team 
Einladung zum Suppensonntag am 25.02.2018 um 
12 Uhr nach dem Gottesdienst in Herz-Jesu 
In der Fastenzeit laden wir Sie wieder herzlich ein in das kath. 
Pfarrzentrum Unterlauchringen. 
Wir verwöhnen Sie mit einer Suppe sowie Pellkartoffeln mit 
Kräuterquark und Kaffee und Kuchen. 
Mit dem Erlös unterstützen wir wieder ein soziales Projekt. 
Wir freuen uns auf viele Gäste! 
Ihr Gemeindeteam Herz-Jesu 

Gönnen Sie sich eine ‚Aus-Zeit‘ in der 
Fastenzeit! 
Die Gemeindeteams OL und UL laden 
jeden Montag in der Fastenzeit um 20.00 
Uhr zu einer Taizé-Andacht in die 
Herz-Jesu-Kirche nach Unterlauchringen 
ein. 

Wir treffen uns im Chorraum der 
Herz-Jesu-Kirche und versammeln uns um eine Mitte bei 
Kerzenschein. Das Gebet, die Stille, die meditativen Gesänge aus 
Taizé schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und der Bereitschaft, 
sich Gott zu öffnen. 

Wir freuen uns, wenn sich viele Menschen unserer 
Seelsorgeeinheit mit uns diese ’Aus-Zeit‘ gönnen. 

Die Gemeindeteams OL und UL 
St. Andreas Frauen 
In den nächsten Wochen laden wir alle Frauen herzlich zu den 
folgenden Terminen ein: 

Dienstag,27.02.2018, Frühstück, 9:00 Uhr, Pfarrheim St. Andreas 
OL 
Freitag, 02.03.2018,Weltgebetstag der Frauen,  
 Näheres zu Ort und Zeit im Pfarrblatt 
Gründonnerstag, 29.03.2018, Anbetung, die Uhrzeit entnehmen 
Sie bitte der Liste in der Pfarrkirche St. Andreas 
Montag, 16.04.2018,Spielenachmittag, 14:30, Pfarrheim St. 
Andreas 

Das Team freut sich auf Ihre Teilnahme. 
 
Gerne begrüßen wir auch Teilnehmerinnen, die bisher noch nicht 
bei uns waren. Schauen Sie doch einfach mal vorbei! 

 
Weltgebetstag am 2. März 2018 

Wir laden alle herzlich ein, die sich bei der Vorbereitung für den 
Weltgebetstag gerne engagieren und einbringen wollen.  

Der nächste Termin für ein Vorbereitungstreffen ist am Montag, 
den 19. Februar um 20Uhr in den Räumen unter der ev. 
Matthäuskirche in Unterlauchringen. Dazu herzliche Einladung! 
 
Segensfeier für Schwangere 
Zu einer ökumenischen Segensfeier für Schwangere und alle, die 
ein Kind als Partner, Geschwisterkinder, Großeltern, 
Freundinnen, … erwarten, lädt ein Team von Frauen aus 
katholischer Klinikseelsorge, evangelischer Kirche, Frauenreferat, 
Hebammen und Beratungsstellen herzlich ein. Die 
Schwangerschaft ist eine bewegende Zeit, in der großes Glück  
 
 
 
 

und große Sorgen oft nahe beieinander liegen. Lassen Sie sich 
in dieser Zeit die Nähe und Stärke Gottes für sich und Ihr Kind 
zusprechen. Die Feier findet statt am Dienstag, 13. März um 
19.30 Uhr in der Alten Krankenhauskirche (Eingang Ärztehaus 
am Spital, neben Engelapotheke). 
Krankenkommunion im März 
Die Krankenkommunion wird in Unterlauchringen am 2.3. und 
in Oberlauchringen am 9.3. ausgeteilt. 
 

Evangelische Matthäus-Gemeinde Lauchringen
Martin-Luther-Str. 11
Telefon: 07741/5550
Fax: 07741/5538
E-Mail: Lauchringen@kbz.ekiba.de - www.ekilau.com
Bürozeiten Pfarramt: Mo, Mi, Fr 09.00 - 11.00 Uhr

W o c h e n s p r u c h : 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke 
des Teufels zerstöre.  1. Johannes 3,8b 
 
Sonntag, 18.02.18   
09.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. i.R. K. Beardi) 
im Anschluss an den Gottedienst laden wir herzlich zum 
Kirchenkaffee ein 
 
18.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung der 
Passionszeit, kath. Liebfrauenkirche Waldshut 
 
Montag, 19.02.18 
20.00 Uhr Weltgebetstagsvorbereitung, evang. Gemeindesaal 
 
Dienstag, 20.02.18 
09.15 Uhr Krabbelgruppe  
20.00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung 
 
Mittwoch, 21.02.18 
20.00 Uhr Gospelchorprobe 
 
Donnerstag, 22.02.18 

 
16.00 Uhr – 19.30 Uhr Konfi-Treff 

 
Freitag, 23.02.18 
19.00 Uhr Taizé-Gebet im evang. Gemeindehaus Tiengen 
 
Sonntag, 25.02.18   
09.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. M. Hasenbrink) 
11.00 Uhr Minigottesdienst 
Die evang. Christusgemeinde Tiengen lädt Sie herzlich ein zum 
Gemeindefest ins evang. Gemeindehaus Tiengen, 
Schwarzenbergstr. 6. 
___________________________________________________  
 
 
 

Fastenaktion: 
„ 7 Wochen  

Ohne Kneifen“ 
  

Rund zwei Millionen Menschen nehmen jedes Jahr an der 
Fastenaktion der evangelischen Kirche „7 Wochen ohne“ teil. 
2018 steht die Aktion, die vom Aschermittwoch bis Ostern 
läuft unter dem Motto: „Zeig dich! Sieben Wochen ohne 
Kneifen“.  

 
___________________________________________________  
 

VEREINSMITTEILUNGEN

 

Musikverein Oberlauchringen 

Freitag, 16.02.2018 
20:00Uhr Musikprobe 

Freitag, 23.02.2018 
20:00Uhr Musikprobe 

LOGO Blasorchester 

 

Die nächsten Proben: 

Freitag, 16.02.2018:  20.00 Uhr Gesamtorchester 

Freitag, 23.02.2018:  20.00 Uhr Gesamtorchester 

Euer Vorstandsteam 

Jugend im Blasorchester  

Am Freitag 23.02.2018 findet um 18.15 Uhr im Probelokal (Aula 
Grundschule, dritter Stock) ein Informationsabend für alle 
Jugendlichen des Blasorchesters (auch wenn sie bislang „nur“ im 
Jugendblasorchester spielen) und deren Eltern statt. Auch 
Jugendliche, die mit dem Gedanken einer Ausbildung beim 
Blasorchester spielen oder nach einer Musikklasse an einer 
weiterführenden Schule in einen Verein wechseln wollen, sind 
herzlich willkommen. 

Themen des Abends werden unter anderem das 
Jahresprogramm 2018, Leistungsabzeichen und die Vorstellung 
der neuen Jugendabteilung sein.  

Euer Jugendteam 

Blasorchester
Unterlauchringen e.V.

Kolpingsfamilie 
               Lauchringen   
 
 
Am kommenden Sonntag, den 17.02.2018 beginnen wir unser 
Frühjahrsprogramm 
um 17.00 Uhr im katholischen Pfarrsaal mit einem 
 
                     F  I  S  C  H   -   E  S  S  E  N 
 
Treu Kolping 
Die Vorstandschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAUCHRINGEN Seite 17
 

Freitag, 16. Februar 2018

LOGO MGV 
 
 
Achtung Liebe Sängerkameraden ! 
 
Freitag den 16.02.2018 findet eine zusätzliche Probe 20.00 Uhr 
für alle Sänger im Probelokal UL statt. 
 
Unsere nächste Probe ist am Montag, den 19.02.2018 
um 19.00 Uhr für die Tenöre und um 20.00 Uhr  
für die Bässe  im Probelokal UL . 
Am Mittwoch, den 21.02.2018 ist wieder eine zusätzliche Probe 
geplant. 
Für die Bässe beginnt die Probe schon 19.00 Uhr. 
Für die Tenöre beginnt die Probe 20.00 Uhr. 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Sängerkameraden. 
 
MGV Unterlauchringen 
die Vorstandschaft  
 

Männergesangverein Unterlauchringen

Gegründet 1861- Mitglied im Chorverband Hochrhein

Singen * Leben * Lachen

www.mgv-unterlauchringen.de

LOGO Chor OL 

Liebe Sängerinnen, liebe Sänger, 
  
wir treffen uns zur nächsten Probe am 
  
Montag, den 19.02.2018 um 20:00 Uhr  
im Probenlokal der Gemeindehalle Oberlauchringen 

 
 

SC LAUCHRINGEN 1922 e.V. 
www.sclauchringen.de 

 

 

SC LAUCHRINGEN 1922 e.V.
www.sclauchringen.de

SC LAUCHRINGEN 1922 e.V.
www.sclauchringen.de

Hallo SC Fans, 

hier die nächsten Termine des SC Lauchringen, 
 
Di. 20.02.2018:   FC Erzingen 1 - SC Lauchringen 1 
  Vorbereitungsspiel 
  19:30 - 21:15, Erzingen, Sportplatz, 
                          Kunstrasen 
 
Mi. 21.02.2018:   SC Lauchringen A - SG Steina-Schlüchttal A 
  Vorbereitungsspiel 

18:30 - 20:10, Lauchringen, Wutachstadion 
 
 

Offener Stammtisch Lauchringer Gespräche
am Donnerstag, 22. Februar 2018, 
20.00 Uhr im Gasthaus Küssaburgblick

Weitere Termine zum vormerken!

Donnerstag  24.05.2018  20.00 Uhr
Donnerstag  16.08.2018  20.00 Uhr
Donnerstag  22.11.2018  20.00 Uhr

verantwortlich: Stefan Sabottka (FDP Lauchringen)

                                  Second Hand 
Kinderkleider- und                 
Zubehör-Verkauf 

 
Die Kindertagesstätte St. Elisabeth Oberlauchringen veranstaltet 
am  
 

Samstag, 3. März 2018 um 14:00 Uhr in der 
Gemeindehalle Oberlauchringen 

 
einen Kinderkleider- und Zubehör-Verkauf.  
 
Die Annahme der Sachen erfolgt am Freitag, 2. März 2018 
von 18:00 bis 19:00 Uhr 
 
Der Verkauf findet am Samstag, den 3. März 2018 von 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr statt. Die Abrechnung erfolgt ab 17:00 Uhr 
(abzüglich 20 % für die Kindertagesstätte St. Elisabeth 
Oberlauchringen). Alle Gegenstände müssen mit Namen, Preis 
und Größe ausgezeichnet sein!  
 
Sämtliche Artikel die nicht verkauft wurden, müssen um 
18:00 Uhr wieder abgeholt werden!  
Wir haben leider keine Möglichkeit mehr Spenden anzunehmen! 
 
Die Bewirtung übernimmt der Förderverein der 
Grundschule Oberlauchringen. Wir bieten Kaffee, kalte 
Getränke, selbstgebackene Kuchen und Waffeln. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an  
Tel. 07741-8353362 (M. Krüger) 
 
Auf Ihren Besuch freut sich  
Die Kindertagesstätte St. Elisabeth Oberlauchringen 
Der Förderverein der Grundschule Oberlauchringen 

Hinweis: 
Bitte achten Sie darauf, dass die Etiketten 
nicht zu klein, gut befestigt und gut lesbar 
sind. Wenn möglich bitte keine Klebeetiketten 
verwenden! 
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HC LAUCHRINGEN e.V. 

www.hc lauchr ingen.de 

Vereinsnews KW 7 

Heimspieltag! 

Nach dem spielfreien Wochenende, aufgrund der 
Fasnacht, geht es am kommenden Wochenende, 
17.02.2018 und 18.02.2018 weiter. Es stehen 7 Spiele 
auf dem Programm. 
4 davon finden in eigener Halle statt.  

Samstag, den 17.02.2018: 
 
Zuhause 
13:30 Uhr HCL E-Jgd. 1 vs. JSG Hegau 3 
14:45 Uhr HCL D-Jgd. 1 vs. SG Allen/Dett 
16:00 Uhr HCL B-Jgd. vs. HSV Schopfheim 
17:30 Uhr HCL wB-Jgd. vs. HSG Mimm/Mühl 
 
Die Cafeteria ist geöffnet. 
 
Auswärts 
18:00 Uhr TSC Blumberg vs. HCL Damen 
 
Sonntag, den 18.02.2018: 
 
Auswärts 
10:30 Uhr HSC Radolfzell 2 vs. HCL D-Jgd. 2 
17:00 Uhr DJK Singen 2 vs. HCL Herren 
 
Alle anstehenden Termine, Infos und Neuigkeiten findet 
Ihr ebenfalls auf unserer Homepage 
www.hclauchringen.de und auf Facebook unter HC 
Lauchringen. 

Rotes Kreuz Mitteilungsblatt .doc
Rotes Kreuz Mitteilungsblatt .doc 
 
 
 
www.drk-lauchringen.de 
 

Übungsabendabend 
 

Unser nächster Übungsabend findet am Montag, den  
19.02.2018 statt. An diesem Abend wird eine kleine 
Fortbildung zum Thema „Herzinfarkt, Schlaganfall und 
Asthma“ geben.  
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr im Gerätehaus.  
 
Interessierte sind immer willkommen. 

 
 

 

Fasnachtsverbrennung 
 
Am Samstag, den 17.02.2018 wird mit großen Wehklagen das 
Fasnachtsfeuer am Oberlauchringer Berg verbrannt. Hierzu ist 
die Bevölkerung recht herzlich eingeladen. Fackeln zum 
Fackelumzug an den Berg werden um 18:00 Uhr am Lindenplatz 
im Altdorf verteilt. 
 
Euer 
Narrenverein Räbenheim e.V.  
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Voranzeige 
Flar1403 
Herzliche Einladung zur   
 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG des Turnvereins 
Lauchringen 1925 e.V.  
 

Freitag, 02.März 2018 um 20.00 Uhr 
im Gasthaus „ADLER“ in Lauchringen   

 
 
TV Lauchringen 1925 e.V. 
Die Vorstandschaft 

Turnverein Lauchringen 1925 e.V. www. TV-Lauchringen.de
Geschäftsstelle: M. Heß, Im Hasli 2, 79761 Waldshut-Tiengen, Tel. 07741-809418,

Fax: 07741-809419,Email: geschaeftsstelle@TV-Lauchringen.de
Briefkasten in Lauchringen: Sudetenstr. 26


